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Hinweise zum Abschluss der AV-Verträge:
	Produkt,
Anbieter
	AV-Vertrag
Ja / Nein
	Link und Hinweise zum AV-Vertrag

	Skype,
Microsoft

	Nein
	Bei der Nutzung von Skype „meet now“ wird kein AV-Vertrag benötigt, da Microsoft die personenbezogenen Daten weisungsfrei für eigene Zwecke (z.B. Werbung) nutzen möchte.

Skype „meet now“ ist ein Consumer Service bei dem Microsoft nicht als Auftragsverarbeiter sondern als Verantwortlicher agiert, daher findet § 29 KDG (Art. 28 DS-GVO) bei diesem Service keine Anwendung. 
Es gelten die Nutzungsbestimmungen:
https://www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/
sowie Datenschutzbestimmungen:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


	Jitsi Meet,
Jitsi.org

	Ja
	Die Firma Jitsi.org agiert lediglich als Entwickler der Software, sie stellt die Software aber nicht als nutzbaren Dienst auf eigenen Servern zur Verfügung (kein SaaS). 

Es gibt jedoch zahlreiche Anbieter, sozusagen offen nutzbarer Jitsi-Server, welche dies tun. Da diese ihren Dienst meist ohne finanzielle Interessen anbieten, kann man von ihnen keinerlei vertragliche Absicherung in Form eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung für eine Nutzung erwarten.
Hier kann man also (auch wenn man möchte) keinen AV-Vertrag schließen.

Wenn es um eine Nutzung für eine Videokonferenz geht, bei der sensible Inhalte besprochen und vielleicht auch gezeigt werden sollen, ist ein freier Jitsi-Server in der Regel nicht geeignet. 

In solchen Fällen wäre zu empfehlen:
(a) die Software auf einrichtungseigener Hardware zu betreiben, somit wäre ein AV-Vertrag nicht notwendig oder
(b) einen externen Dienstleister (Jitsi-Server-Betreiber) zu wählen, der ein entsprechendes Datenschutzniveau bietet und somit auch einen AV-Vertrag bereitstellt. 


	WebEx,
Cisco

	Ja
	[bookmark: _GoBack]Cisco hält einen AV-Vertrag in deutscher Sprache und gemäß deutschem Recht bereit. 
Das Vertragsdokument muss über den Cisco-Support angefordert werden: https://help.webex.com/contact


	GoToMeeting,
LogMeln










	Ja










	Der AV-Vertrag kann online abgeschlossen / ausgefüllt werden.
Link: https://www.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=87db4c61-3929-4ccb-ab58-b202e064c4a1

=> Die Startseite zum Vertragsabschluss öffnet sich über den Link.
=> Signiervorgang durchführen, d.h. den Anweisungen im Dialog folgen. 
=> Am Ende wird der AV-Vertrag angezeigt.
=> Auf den Seiten 6 und 9 sind Angaben zur eigenen Einrichtung zu ergänzen.
=> Danach auf „Fertigstellen“ klicken.
=> Vertrag ausdrucken oder abspeichern.

	Zoom,
Zoom

	Ja
	Der AV-Vertrag wird automatisch bei der Registrierung eines Benutzer-Kontos abgeschlossen.  D.h. durch Akzeptieren der Nutzungsbedingungen (https://zoom.us/terms) werden automatisch alle unter www.zoom.us/legal verlinkten Dokumente in das Vertragsverhältnis einbezogen werden. Dies ergibt sich aus Ziff. der 19 der Nutzungsbedingungen. 
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